
Schmankerl
aus den Gesetzen

rubriken

Passend für die langen, kalten Win
terabende gibt es wieder Schmankerl
als Anregung für den Wunschzettel an
das Christkind. Die mittlerweile sech
ste Ausgabe ist's, und auch diesmal
gibt es zwei neue Themen, die ich
Euch nahe bringen möchte.

Prüfungs-Anerkennungen•..
"Die wissenschaftliche Tätigkeit in
Betrieben oder außeruniversitären For
schungseinrichtungen, die eine wis
senschaftliche Berufsvorbildung ver
mitteln können, hat die oder der Vor
sitzende der Studienkommission ent
sprechend der Art der Forschungstä
tigkeit und der Forschungsprojekte der
betreffenden Einrichtungen sowie
nach Art und Umfang der Mitwirkung
oderTätigkeit der oder des Studieren
den nach Maßgabe der Gleichwertig
keit auf Antrag der oder des ordentli
chen Studierenden bescheidmäßig
als Prüfung anzuerkennen." (UniStG,
§59(2»

Auf gut Deutsch: Außeruniversitäre
Arbeiten bzw. Forschungstätigkeiten,
natürlich auch im Rahmen einer Feri
alarbeit können Euch als Prüfung an
gerechnet werden. Voraussetzung
dafür ist, dass die (Ferial-)Arbeit "wis
senschaftlich" war, und dass Ihr sach
lich begründen könnt, warum gerade
diese oder jene Prüfung, im dem je
weiligen Umfang gleichwertig zur ge
leisteten Arbeit sein soll. Diese An
träge können im Prinzip formlos an die
oder den StuKo-Vorsitzenden gerich
tet werden, wobei sicherlich das Mot
to gelten ,sollte: "Lieber einmal zu viel
als einmal zu wenig probiert".

Fächerblusch
Vorweg, diese Regelung gilt nur für
"alte" Studienpläne, also vor
UniStG'97, und alle Studierenden, die
noch nach diesen Studienplänen stu
dieren.

"Auf Antrag des Studierenden hat der
Vorsitzende der StuKo zu bewilligen,

dass Pflichtfächer im Umfang von
höchstens sechs Wochenstunden
durch andere studienrichtungsspezi
fische Fächer ersetzt werden können,
wenn dadurch das Ziel der wissen
schaftlichen Berufsvorbildung in derje
weiligen Studienrichtung nicht beein
trächtigt wird...." (Tech-StG 1990,
§6(4»

Auf gut Deutsch: Wenn Ihrnoch nach
altem Studienplan studiert (nicht nach
neuem UniStG), könnt Ihr bis zu 6
Wochenstunden Pflichtfächer durch
irgendwelcheanderen Fächem erset
zen. Dabei ist es ausdrücklich nicht
notwendig, dass es sich bei den neu
en Fächem wiederum um Pflichtfächer
handelt, sondem diese müssen nur
"studienrichtungsspezifisch" und lo
gisch begründbar sein. Laßt Euch
nicht von irgendwelchen Aushängen
entmutigen, diese Art von Fächer
tausch kann ohne Probleme durchge
führt werden, solange Ihr eine gute
Begründung habt, warum Ihr Pflicht
fach X gegen ein oder zwei Wahlfä
cher Y und Z eintauschen wollt.

Nach UniStG '97 ist die Möglichkeit
zum Fächertausch leider gestrichen
worden, die neue Möglichkeit nach
UniStG besteht jedoch darin, ein "In
dividuelles Diplomstudium" zusam
menzustellen (klingt wild, ist aber
nicht so schlimm - wenn Ihr daran
denkt, dann wendet Euch bitte an die
Hochschülerschaft).

Ich hoffe, Euch wieder einmal ein bis
schen geholfen zu haben,
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